
 

                                   
 
 
 
 

SATZUNG der INDUS Holding AG 
 
Stand 3. November 2011 

 
1.0  Firma und Sitz 
 
1.1  Die Gesellschaft führt den Namen "INDUS Holding Aktiengesellschaft". 
 
1.2  Der Sitz der Gesellschaft ist Bergisch Gladbach. 
 
2.0  Gegenstand des Unternehmens 
 

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen 
jeglicher Art.  
 
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die dem Gegenstand 
des Unternehmens förderlich sind. 

 
3.0 Bekanntmachungen 
 
3.1 Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundes-

anzeiger. 
 
3.2  Die Gesellschaft ist im Rahmen des rechtlich Zulässigen berechtigt, 

Informationen an ihre Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung zu 
übermitteln. 

 
4.0  Grundkapital und Aktien 
 
4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 57.792.116,42 (in Worten: EURO 

siebenundfünfzig Millionen siebenhundertzweiundneunzigtausendeinhundert-
sechzehn und zweiundvierzig Cent).  

 
 Es ist eingeteilt in 22.227.737 Aktien (Stückaktien). 
 



 

                                   
 
 
 
 
4.2 Die Aktien lauten auf den Inhaber.  
 

Ein Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils wird 
ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die 
bisher ausgegebenen Aktienurkunden durch neue Stückaktien-Urkunden zu 
ersetzen und die bisher ausgegebenen Aktienurkunden für kraftlos zu erklären. 

 
4.3  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. Juni 

2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt EUR 14.328.626,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Den 
Aktionären ist bei der Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht einzuräumen. Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der 
Vorstand ist weiterhin ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 
festzulegen. 

 
4.4 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 04. Juli 

2016 (einschließlich) mit Zustimmung des Aufsichtsrates zusätzlich um bis zu 
EUR 6.686.694,41 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den 
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital II).  
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen und das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen: 
 
  wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis von Aktien der 

Gesellschaft gleicher Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung des 
Ausgabebetrags nicht wesentlich im Sinne von § 203 Abs. 1 und 2, § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 203 Abs. 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aufgrund dieser Ermächti-
gung ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert 
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung 
nicht überschreiten. Auf diesen Höchstbetrag für einen Bezugs-
rechtsausschluss ist der anteilige Betrag am Grundkapital von Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in unmittelbarer 
oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Bezugsrechtsausschluss ausgegeben oder veräußert werden; ebenfalls 



 

                                   
 
 
 
 

anzurechnen sind die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten, soweit dies in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG geschieht. 

 
  bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unter-

nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen. Die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund dieser Ermächtigung ausgegebenen 
Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im 
Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung nicht überschreiten.  

 
   um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen.  

 
4.5 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Wortlaut der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu ändern.  
 
4.6 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 26.269.145,61, eingeteilt 

in 10.103.517 auf den Inhaber oder – sofern die Satzung der Gesellschaft im 
Zeitpunkt der Anleihebegebung auch die Ausgabe von Namensaktien zulässt – 
auf den Namen lautende neue Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie  
 
(a) die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen oder 

Wandelschuldverschreibungen, die von der INDUS Holding AG oder deren 
unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf 
Grund des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung 
vom 5. Juli 2011 bis zum 4. Juli 2016 ausgegeben bzw. garantiert wurden, 
von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder 

 
(b) die aus von der INDUS Holding Aktiengesellschaft oder deren 

unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf 
Grund des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung 
vom 5. Juli 2011 bis zum 4. Juli 2016 ausgegebenen oder garantierten 
Options- oder Wandelschuldverschreibungen Verpflichteten ihre Options- 
bzw. Wandlungspflicht erfüllen und  

 
(c) das Bedingte Kapital nach Maßgabe der Bedingungen der Options- bzw. 

Wandelschuldverschreibungen benötigt wird. 
 



 

                                   
 
 
 
 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie durch 
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von 
Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Options- bzw. 
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
den Wortlaut der Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des 
Bedingten Kapitals und nach Ablauf sämtlicher Options- bzw. Wandlungsfristen 
zu ändern. 

 
5.0 Vorstand 
 
5.1 Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Im übrigen beschließt 

der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. 
 
5.2 Die Mitglieder des Vorstandes werden durch den Aufsichtsrat bestellt und 

abberufen. Er kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des 
Vorstandes und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden 
bestellen. 

 
5.3 Wenn der Vorstand nur aus einer Person besteht, so vertritt dieser die 

Gesellschaft allein.  
 

Ist der Vorstand aus mehreren Personen zusammengesetzt, so wird die 
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied 
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. 

 
5.4 Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein zur 

Vertretung der Gesellschaft berechtigt sein sollen und/oder befugt sind, im 
Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte 
vorzunehmen. 

 
5.5 Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten; er gibt 

sich selbst einstimmig eine Geschäftsordnung. Änderungen und Aufhebungen 
der Geschäftsordnung bedürfen ebenfalls der Einstimmigkeit. Über alle Fragen 
von grundsätzlicher oder wesendlicher Bedeutung entscheidet der 
Gesamtvorstand durch Mehrheitsbeschluss. Ist ein Vorstandsmitglied zum 
Vorsitzenden des Vorstandes ernannt, gibt bei Beschlussfassungen des 
Vorstandes bei Stimmengleichheit seine Stimme den Ausschlag. 

 



 

                                   
 
 
 
 
5.6 Die Mitglieder des Vorstandes nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates mit 

beratender Stimme teil, sofern nicht im Einzelfall der Aufsichtsrat oder sein 
Vorsitzender etwas anderes bestimmt. 

 
6.0  Aufsichtsrat 
 
6.1 Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 
 
6.2 Die Wahl aller Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, 
wird nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist statthaft.  
 
Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an einen 
Wahlvorschlag gewählt worden sind, können von ihr vor Ablauf der Amtszeit 
abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei 
Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. 

 
6.3 Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann ein Ersatzmitglied bestellt werden. Das 

Ersatzmitglied kann nur gleichzeitig mit dem Aufsichtsratsmitglied bestellt 
werden, für das es nachrücken soll.  

 
 Das ·Amt eines Ersatzmitglieds erlischt spätestens mit Ablauf der Amtszeit des 

ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 
 
6.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt mit einer 

Frist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 
unter Benachrichtigung des Aufsichtsratsvorsitzenden niederlegen. 

 
6.5  Im Anschluss an die in Ziffer 6.2 bezeichnete Hauptversammlung findet eine 

Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf. In 
dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat aus seiner Mitte für die in Ziffer 6.2 
bestimmte Amtszeit einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Scheiden der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus ihrem Amt aus, so hat der 
Aufsichtsrat eine Ersatzwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen 
vorzunehmen. 

 
6.6 Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 



 

                                   
 
 
 
 
6.7 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner 

Verhinderung von seinem Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens 14 Tagen und Angabe der einzelnen Punkte der Tagesordnung 
einberufen. Diese Frist kann in dringenden Fällen abgekürzt werden. Zwischen 
dem Tag der Einberufung und dem Tag der Sitzung sollen auch in dringenden 
Fällen mindestens 3 Tage liegen. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung 
der Stellvertreter bestimmt den Tagungsort. Die Einberufung der Sitzungen 
kann schriftlich, per Telefax, fernmündlich oder mit Hilfe sonstiger 
gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) erfolgen. 

 
6.8 Die Sitzungen des Aufsichtsrats sind nur einzuberufen, wenn ein besonderer 

Grund vorliegt. In der Regel soll der Aufsichtsrat in jedem Kalendervierteljahr 
eine Sitzung abhalten; er muss zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. 

 
6.9 Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn sämtliche seiner Mitglieder 

geladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt 
zu bestehen hat, an der Beschlußfassung teilnehmen. 

 
6.10 Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 

vorgeschrieben ist, mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Ergibt eine 
Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei· einer erneuten Abstimmung über 
denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der 
Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. § 108 Abs. 3 des AktG ist auch auf die 
Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden. Dem Stellvertreter steht die zweite 
Stimme nicht zu. 

 
6.11 Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Präsenzsitzung im Wege 

schriftlicher, fernmündlicher oder einer Abstimmung mit Hilfe sonstiger 
gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail oder Telefax) gefasst 
werden, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter dies 
für den Einzelfall unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet. Ein 
Recht zum Widerspruch gegen diese Art der Beschlussfassung besteht nicht. 

 
6.12 Zur Beratung einzelner Gegenstände der Tagesordnung können 

Sachverständige und Auskunftspersonen hinzugezogen werden. 
 
6.13 Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Nieder-

schrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind Ort und Tag der 



 

                                   
 
 
 
 

Sitzung, Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche 
Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrates festzustellen. 

 
6.14 Der Aufsichtsrat kann die Ausübung einzelner ihm obliegender Aufgaben 

Ausschüssen oder einzelnen seiner Mitglieder übertragen, soweit das Gesetz 
dies zulässt. 

 
6.15 Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden namens des Aufsichtsrates von 

dem Vorsitzenden abgegeben. 
 
6.16 Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält außer dem Ersatz seiner Auslagen für seine 

Tätigkeit im jeweils abgelaufenen Geschäftsjahr eine Grundvergütung in Höhe 
von € 30.000,- sowie ein Sitzungsgeld in Höhe von € 3.000,- pro Sitzung. Der 
Vorsitzende erhält das Doppelte der beiden vorgenannten Beträge, der 
Stellvertreter das Eineinhalbfache.  
 
Den Aufsichtsratsmitgliedern wird die gesetzliche Umsatzsteuer erstattet, soweit 
sie bei der Gesellschaft als Vorsteuer abzugsfähig ist. 

 
6.17 Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine 

Haftpflichtversicherung abschließen, die die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. 

 
7.0 Hauptversammlung 
 
7.1 Die Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstandes und des 

Aufsichtsrates, die Verwendung des Bilanzgewinns, die Wahl des 
Abschlussprüfers, die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und in den vom Gesetz 
vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses beschließt 
(ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten acht Monate eines 
jeden Geschäftsjahres statt. 

 
7.2 Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Wohl 

der Gesellschaft erfordert. 
 
7.3 Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort im 

Umkreis von 100 km von Bergisch Gladbach statt. 



 

                                   
 
 
 
 
 
7.4 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich 

vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. Die Einberufung 
muss mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf die Anmeldung 
der Aktionäre der Gesellschaft zugegangen sein muss (Ziffer 7.5), bekannt 
gemacht werden. Der Tag der Einberufung ist bei der Berechnung nicht 
mitzurechnen. 

 
7.5 Es dürfen nur diejenigen Aktionäre an der Hauptversammlung teilnehmen und 

ihr Stimmrecht ausüben, die sich bis zum Ablauf des sechsten Tages vor der 
Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. 
Bei der Fristberechnung sind der Tag des Zugangs der Anmeldung und der Tag 
der Hauptversammlung nicht mitzurechnen. Der Nachweis hat sich auf den 
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und hat in 
deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen; 
hierfür genügt ein entsprechender Nachweis durch das depotführende Institut.  

 
Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der 
Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 
Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz 
oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können, 
ausgenommen das Recht, gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 
Widerspruch zur Niederschrift zu erklären. Die Einzelheiten werden in der 
Einberufung zur Hauptversammlung mitgeteilt. Der Vorstand ist ermächtigt 
vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung 
teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben 
dürfen (Briefwahl). 

 
7.6 Die Einzelheiten der Anmeldung und die Ausstellung von Eintrittskarten sind in 

der Einladung bekannt zu machen. 
 
7.7 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, 

im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn sowohl der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates als auch sein Stellvertreter verhindert sind, wird der 
Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung gewählt. 

 
 



 

                                   
 
 
 
 
7.8 Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die 

Gegenstände der. Tagesordnung verhandelt werden und die Art, Reihenfolge 
und Form der Abstimmungen.  

 
Bei Wahlen zum Aufsichtsrat ist der Vorsitzende berechtigt, über eine von der 
Verwaltung oder von den Aktionären' vorgelegte Liste abstimmen zu lassen.  
 
Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich 
angemessen beschränken, er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des 
Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten sowie der einzelnen Frage- und Redebeiträge angemessen festsetzen. 

 
7.9  Je 1 Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Vorzugsaktien besitzen nur in den 

zwingend gesetzlich bestimmten Fällen ein Stimmrecht. Soweit sie demnach 
stimmberechtigt sind, gilt Satz 1 entsprechend. 

 
7.10  Das Stimmrecht beginnt erst mit der vollständigen Leistung der Einlage. 
 
7.11 Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit 
einfacher Mehrheit des vertretenen Grundkapitals gefasst, falls nicht das Gesetz 
oder die Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben. 

 
7.12 Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der 

Aufsichtsrat ermächtigt. 
 
7.13 Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung, 

der Widerruf und der Nachweis der Vollmacht bedürfen der Textform (§ 126b 
BGB), sofern nicht gesetzlich etwas Abweichendes bestimmt ist. Der Nachweis 
der Vollmacht kann der Gesellschaft auf einem vom Vorstand zu bestimmenden 
Weg der elektronischen Kommunikation übermittelt werden. Die Einzelheiten 
werden in der Einberufung zur Hauptversammlung mitgeteilt.  
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung, so kann die Gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
 

 



 

                                   
 
 
 
 
7.14 Der Anspruch des Aktionärs nach § 128 Abs. 1 Satz 1 AktG auf Übermittlung 

der Mitteilung nach § 125 Abs. 1. AktG ist auf den Weg elektronischer 
Kommunikation beschränkt. Gleiches gilt, soweit die Voraussetzungen des § 
30b Abs. 3 Nr. 1 lit. d) WpHG erfüllt sind, für die Übermittlung von Mitteilungen 
durch die Gesellschaft nach § 125 Abs. 2 AktG. Der Vorstand ist ermächtigt, 
Mitteilungen in Papierform zu übermitteln, und kann auch die Kreditinstitute zu 
einer Übermittlung in Papierform ermächtigen. Soweit der Vorstand eine 
Übermittlung in Papierform zu lässt, ist dies mit der Einberufung zur 
Hauptversammlung bekanntzumachen. 

 
7.15 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ganz oder 

auszugsweise in Bild und Ton übertragen werden kann. 
 
8.0 Geschäftsjahr, Rechnungslegung, Gewinnverwendung 
 
8.1  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
8.2 Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den 

Jahresabschluss sowie einen Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 
aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Nach Prüfung durch den 
Abschlussprüfer sind diese Unterlagen zusammen mit dem Prüfungsbericht des 
Abschlussprüfers und mit einem Vorschlag für die Verwendung des 
Bilanzgewinns unverzüglich dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. 

 
8.3 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so sind sie 

ermächtigt, mehr als die Hälfte des Jahresüberschusses in andere 
Gewinnrücklagen LS. von § 266 Abs. 3 HGB einzustellen. Dabei sind Beträge, 
die in die gesetzlichen Rücklagen einzustellen sind, und ein Verlustvortrag 
vorab vom Jahresüberschuss abzuziehen. 

 
8.4 Wenn die Hauptversammlung nichts anderes beschließt, wird der Bilanzgewinn 

an die Aktionäre entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung unter Berücksichtigung 
des Verhältnisses der auf den Nennwert der Aktien geleisteten Einlagen verteilt. 

 
8.5 Gewinnanteilscheine, welche binnen vier Jahren nach Ablauf desjenigen 

Kalenderjahres, in welchem sie zur Auszahlung fällig wurden, nicht erhoben 
sind, verfallen zugunsten der Gesellschaft. 


